
Bekanntmachung der Beschlüsse in der Gemeinderatssitzung am  
19. Juni 2023 

 
Nachfolgende Beschlüsse, wurden unter folgenden Tagesordnungspunkten beschlos-
sen: 
 
TOP 40.2 12. Änderung der Satzung über die Benutzung der gemeindeeigenen Kin-

dertageseinrichtung der Gemeinde Wittnau vom 18. Februar 2014 (Benut-
zungsordnung) 

 
 Beratung und Beschlussfassung 

 
V – GR 25/2023 

 
Nachfolgende Vorschläge werden zur Abstimmung gebracht: 
 
1. Herr Gemeinderat Lieser schlägt vor, die Gebühren nur um 5 Prozent generell anzu-

heben und bittet um Abstimmung dazu. 
 

2. Verschiedene Gemeinderäte schlagen vor, dass die Gebühren der verlängerten Öff-
nungszeit nur um 6% Prozent, statt wie vorgesehen um 25% angehoben werden. Die 
jetzigen Gebühren der Ganztagsbetreuung werden generell um 25% pro Tag angeho-
ben. 

 
3. Dem Vorschlag der Verwaltung wird zugestimmt. 
 
Folgende Abstimmungen erfolgen dazu: 
 
Beschlussergebnis zum Vorschlag 1: 
 
Der Gemeinderat stimmt mit 
 
Ja     1 Stimme(n) 
Nein   10 Stimme(n) 
Enthaltungen    0 Stimme(n) 
 
gegen den Vorschlag von Herrn Gemeinderat Lieser die bisherigen Gebühren generell 
nur 5% zu erhöhen. 
 
Beschlussergebnis zum Vorschlag 2: 
 
Der Gemeinderat stimmt mit 
 
Ja     4 Stimme(n) 
Nein     6 Stimme(n) 
Enthaltungen    1 Stimme(n) 
 
gegen den Vorschlag die bisherigen Gebühren der verlängerten Öffnungszeiten nur um 
6% Prozent und die Gebühren für die Ganztagsbetreuung generell um 25% pro Tag zu 
erhöhen. 
 
Der Gemeinderat stimmt mit 
 
Ja     6 Stimme(n) 
Nein     2 Stimme(n) 



Enthaltungen    3 Stimme(n) 
 
den in der Beratungsvorlage genannten Erhöhungen zu und beschließt die 12. Ände-
rung der Satzung über die Benutzung der gemeindeeigenen Kindertageseinrichtung der 
Gemeinde Wittnau vom 18. Februar 2014. 
 
 
TOP 40.3 Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Wittnau mit Rechenschaftsbericht 
 

 Beratung und Beschlussfassung 
 

V – GR 26/2023 
 
Beschluss: - einstimmig - 
 
1. Der Jahresabschluss 2020 wird in der vorliegenden Fassung festgestellt. 

 
2. Den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen der Ergebnisrechnung sowie den 

über- und außerplanmäßigen Auszahlungen der Finanzrechnung wird zugestimmt. 
 
 
TOP 40.4 Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Wittnau 
 

 Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2020 
  

V – GR 27/2023 
 
Beschluss: - einstimmig - 
 
Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss des Wasserversorgungsbetriebes der Ge-
meinde Wittnau für das Wirtschaftsjahr 2020 in der beiliegenden Fassung fest. 
 
 
TOP 40.5 Regiebetriebe der Gemeinde Wittnau 
 

 Rücklagenbildung für das Wirtschaftsjahr 2022 
 Grundsatzbeschluss 

 
V – GR 28/2023 

 
Beschluss: - einstimmig - 
 
Dieser Grundsatzbeschluss ergeht für sämtliche Regiebetriebe/Betriebe gewerblicher 
Art (BgA) der Gemeinde, namentlich wie folgt: 
 

 Betrieb öffentliche Wasserversorgung 

 Photovoltaikanlage Gallushaus  

 Forstlicher Revierdienst 
 
Soweit für den jeweils betreffenden Regiebetrieb/BgA gemäß noch festzustellendem 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ein Gewinn (Jahresüberschuss) ausgewiesen 
wird, so ist der gesamte Gewinn (Jahresüberschuss) jeweils in voller Höhe dem Eigen-
kapital (Gewinnvortrag oder Rücklage) zuzuführen und auszuweisen, soweit der Ge-
winn nicht für laufende Investitionen oder Darlehenstilgungen des BgA verwendet wird. 
Die Rücklagenbildung für Zwecke des § 20 Abs. 1 Nr. 10 EStG erfolgt hierbei unter Be-
rücksichtigung des BMF-Schreibens vom 28. Januar 2019 (IV C 2 - S 2706-a/15/10001). 



TOP 40.6 Beratung und Beschlussfassung zur Installation einer Photovoltaikanlage 
auf dem Dach des Vereinshauses Wittnau, Burgblick 18, 79299 Wittnau 

 
V – GR 29/2023 

 
Beschluss: - einstimmig - 
 
Der Gemeinderat stimmt der Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des 
Vereinshauses zu und beauftragt die Gemeinde eine beschränkte Ausschreibung 
durchzuführen. 
 
 


